
Die Gemeinde Struppen in der Sächsischen Schweiz unterhält einen Kindergarten in kommunaler 

Trägerschaft. Hier werden derzeit zirka 200 Kinder im Krippen-, Kindergarten- und Hortbereich durch 

ein liebevolles, engagiertes und gut qualifiziertes Team betreut. 

 

Für unser Team suchen wir ab 01.10.2023 eine 

Hauswirtschaftskraft (m/w/d) 

mit 25 Stunden wöchentlicher Arbeitszeit.  

 

Sie übernehmen folgende Tätigkeiten: 

 Reinigung und Pflege der Räumlichkeiten 

 Wäsche (legen, bügeln und reparieren) 

 Küchendienst (Spül- und Reinigungstätigkeiten nach den Vorgaben von HACCP Essenausgabe) 

 Unterstützung bei der Einhaltung von Vorgaben des Infektionsschutzes und dem damit  
erhöhten hygienischen Versorgungsbedarf der betreuten Kinder (häufigeres Händewaschen etc.) 

 

Sie erfüllen folgende Voraussetzungen: 

 eine abgeschlossene Ausbildung als Hauswirtschafter/in, Koch/Köchin oder eine sonstige 
gleichwertige hauswirtschaftliche Ausbildung ist wünschenswert, aber nicht zwingend 
notwendig 

 Kenntnisse in der Lebensmittelhygieneverordnung 

 ein hohes Maß an sozialer Kompetenz, Einsatzbereitschaft und Flexibilität  

 Im Falle einer Einstellung muss ein erweitertes Führungszeugnis vorgelegt werden sowie 
ausreichender Masernimpfschutz nachgewiesen werden  

 

Wir bieten Ihnen: 

 ein nettes, motiviertes und engagiertes Team, welches sich auf die Zusammenarbeit mit 
Ihnen freut 

 eine tarifliche Bezahlung in der Entgeltgruppe E03 – TvöD 

 eine unbefristete Beschäftigung, mit den im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen, 
wie betriebliche Altersvorsorge und Jahressonderzahlung 

 

Sie haben Freude an der Arbeit mit kleinen und großen Menschen und Begeisterung  für diese 

Aufgabe? Dann freuen wir uns auf Sie und Ihre Bewerbung.  Senden Sie dazu bitte die vollständigen 

Bewerbungsunterlagen schriftlich an die 

 

Gemeindeverwaltung Struppen 
Hauptstraße 48 in 01796 Struppen 

 
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Frau Harzbecker: 

Telefon: 035020-776 835 
E-Mail: Kinderhaus@struppen.de 

 
Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei gleicher Eignung vorrangig berücksichtigt.  Bitte verzichten Sie auf Bewerbungsmappen o. ä., 

da die Bewerbungsunterlagen nicht zurückgesandt werden. Nach Abschluss des Auswahlverfahrens werden alle Unterlagen 

datenschutzkonform vernichtet. Vorstellungs- und Reisekosten werden nicht erstattet 
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